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(BGL) wird durch die Gesamtmit
glieder in direkter und gehei
mer Wahl gewählt. Sie vertritt 
die Gesamtinteressen der Beleg
schaft und ist den Mitgliedern 
der B. rechenschaftspflichtig. Sie 
leitet die gewerkschaftliche Ar
beit im Betrieb und organisiert 
die Verwirklichung der Be
schlüsse und Aufgaben. Sie arbei
tet eng mit der Betriebsparteior
ganisation der SED, mit der FDJ 
und anderen gesellschaftlichen 
Organisationen zusammen. Sie 
schließt mit dem Werkleiter Ver
träge ab, z. B. den Betriebskol
lektivvertrag, die Arbeitsschutz
vereinbarungen, die Betriebs
prämienordnung. Die BGL för
dert das sozialistische Denken 
und Handeln der Werktätigen, 
ihre bewußte Teilnahme an der 
Leitung und Planung, indem sie 
den sozialistischen Wettbewerb 
organisiert, die Neuererbewe
gung fördert, die Ständige Pro
duktionsberatung leitet, das Stre
ben der Werktätigen, sozialistisch 
zu arbeiten, zu lernen und zu le
ben unterstützt, die politisch
weltanschauliche, die fachliche 
und ästhetische Bildung der 
Werktätigen fördert u. a. Mög
lichkeiten der Mitbestimmung 
und Mitverantwortung wahr
nimmt. Die BGL vertritt die 
Werktätigen auch in Arbeits
rechtsfragen; z. B. ist für Kün
digung und fristlose Entlassung 
ihre Zustimmung notwendig. Die 
finanzielle Grundlage der B. ist 
die Betriebsgewerkschaftskasse, 
deren Mittel aus dem Beitrags
rücklauf (40—60% des Beitrags
aufkommens) gebildet und im 
Interesse der Mitglieder für kul
turelle und soziale Zwecke sowie 
materielle Unterstützungen ver
wendet werden.

Betriebskollektivvertrag (BKV): 
in der DDR seit 1951 jährlich ab
zuschließender Vertrag zwischen

Betriebskollektivvertrag

dem Direktor des Betriebes und 
dem Betriebskollektiv, vertreten 
durch die Betriebsgewerkschafts
leitung (BGL), zur Entwicklung 
der schöpferischen Masseninitia
tive für die allseitige Erfüllung 
der Betriebspläne. Die —Haupt
aufgabe des VIII. Parteitages der 
SED bestimmt den Inhalt der 
BKV. Der 8. FDGB-Kongreß legte 
fest, die B. zu verbessern, ihre 
Wirksamkeit für die Entwick
lung der Produktion, für die Ver
besserung der materiellen und 
kulturellen Arbeits- und Lebens
bedingungen und für die Ent
wicklung der sozialistischen De
mokratie im Betrieb zu erhöhen. 
Es entspricht dem gesetzmäßigen 
Wachstum der führenden Rolle 
der Arbeiterklasse und der sich 
daraus ableitenden zunehmen
den Bedeutung der Gewerk
schaften, die BKV zu noch wirk
sameren Instrumenten der so
zialistischen Demokratie und der 
Vertretung der Interessen der 
Werktätigen im Betrieb zu ent
wickeln. Dazu ist in Form von 
Verpflichtungen des Direktors 
des Betriebes und der BGL die 
unmittelbare und praktische Teil
nahme der Arbeiterklasse und 
aller Werktätigen an der Leitung 
und Planung zu sichern, größerer 
Raum für die Entfaltung ihrer 
schöpferischen Initiative zu schaf
fen und die planmäßige Verbes
serung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen in 
Abhängigkeit von der Erfüllung 
der Produktionsaufgaben zu ge
währleisten. Als Instrument der 
sozialistischen Demokratie im 
Betrieb muß der BKV von den 
Erfahrungen, Kenntnissen und 
Vorschlägen der Arbeiter getra
gen werden. Durch die breite 
Einbeziehung der Werktätigen in 
die Ausarbeitung der BKV, die 
Nutzung ihrer Vorschläge und 
Gedanken wird der BKV ureigen
ste Angelegenheit der Arbeiter.


